
Strafe

für Tierquäler
wurde erhöht
FRAUENFELD Das Thurgauer
Obergericht hat den Hefenhofe
ner Landwirt Ulrich Kesselring
zu neun Monaten unbedingter
Gefängnisstrafe verurteilt Kessel
ring war vor zwei Jahren bereits
vom Bundesgericht wegen Tier
quälerei verurteilt worden da er
für den Tod eines jungen Pferdes
beim erstmaligen Beschlagen ver
antwortlich war

Im letzten November hatte das

Bezirksgericht Arbon den Bauer
und Pferdezüchter wegen mehr
fachen Missbrauchs einer Fern

meldeanlage derWiderhandlung
gegen das Gewässerschutzgesetz
der Gewalt und Drohung gegen
Behörden und Beamte der Tier
quälerei und der mehrfachen
Widerhandlung gegen das Tier
schutzgesetz für schuldig befun
den Kesselring soll unter ande
rem den Kantonstierarzt bei einer

Kontrolle mit einer Spielzeugpis
tole bedroht sowie Pferde und

Rinder nicht artgerecht behandelt
haben Das Bezirksgericht verur
teilte ihn zu einer unbedingten
Geldstrafe von 270 Tagessätzen ä
30 Franken

Sowohl der Landwirt als auch

die Staatsanwaltschaft zogen das
Urteil weiter ans Obergericht in
Frauenfeld Gemäss Urteilseröff

nung wurde Kesselring nun vom
Obergericht zu einer neunmona
tigen unbedingtenGefängnisstra
fe sowie einer Busse von 700 Fran

ken verurteilt wie der Verein
gegen Tierfabriken mitteilt Kes
selring muss zudem für die Ge
richtskosten aufkommen red
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